
 

 
 
 
 
 
Klausel für den Ausschluss von Schäden durch eine bedrohliche übertragbare Krankheit  
in der Verkehrshaftungsversicherung 
(„Pandemie-Ausschlussklausel“)  

 
 
 
1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind, unge-

achtet anderweitiger Bestimmungen im Versicherungsver-
trag und ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-
den, Haftung, Kosten, Aufwendungen 

1.1 verursacht durch eine bedrohliche übertragbare Krankheit 
(oder durch deren Erreger oder toxischen Produkte) im 
Sinne der Ziffer 2, die als Pandemie oder Epidemie nach 
Maßgabe der Ziffern 3 oder 4 eingestuft ist, 
oder 

1.2 verursacht durch, entstanden aus oder im Zusammenhang 
mit eine(r) Schutzmaßnahme zur Verhinderung der (weite-
ren) Ausbreitung der bedrohlichen übertragbaren Krank-
heit im Sinne von Ziffer 2,  

1.2.1 einer staatlichen Behörde, insbesondere Grenzschließun-
gen, Quarantänemaßnahmen, Ein- oder Ausreisebe-
schränkungen, Betriebsschließungen, Exportverbote, Tä-
tigkeitsverbote, Desinfektion von Betriebsräumen/ -ein-
richtung, Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwer-
tung oder Vernichtung von Vorräten und Waren, 
oder 

1.2.2 eines im rechtlichen oder im wirtschaftlichen Interesse des 
Versicherungsnehmers eingeschalteten Dritten, insbeson-
dere Schließungen von Hafen-, Umschlag- oder Lagerbe-
trieben. 

2 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist eine durch 
Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die un-
mittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen wer-
den, verursachte Krankheit, die auf Grund klinisch schwe-
rer Verlaufsformen oder ihrer Ausbreitungsweise eine 
schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit verursachen 
kann. 

3 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist als Pandemie 
eingestuft, wenn die Weltgesundheitsorganisation fest-
stellt, dass die Voraussetzungen einer gesundheitlichen 
Notlage internationaler Tragweite (Public Health 
Emergency of International Concern) gemäß Artikel 1 in 
Verbindung mit Annex 2 der Internationalen Gesundheits-
vorschriften 2005 der Weltgesundheitsorganisation, 3. 
Auflage (International Health Regulations 2005 of World 
Health Organization, third edition) bzw. gemäß vergleich-
barer Folgeregelungen gegeben sind. 

4 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist als Epidemie 
eingestuft, wenn  

4.1 der Deutsche Bundestag gemäß Paragraf 5 des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) bzw. ge-
mäß vergleichbarer Folgeregelungen und/oder 

4.2 ein anderer Staat nach den dort geltenden Bestimmungen 
für sein Staatsgebiet feststellt, dass die Voraussetzungen 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gege-
ben sind. 

5 Schlussbestimmungen 

5.1 Diese Klausel gilt für den gesamten Versicherungsvertrag 
einschließlich aller Deckungserweiterungen.  

5.2 Durch die Bestimmungen in dieser Klausel wird der beste-
hende Versicherungsschutz nicht erweitert. 

5.3 Diese Klausel gilt nur, soweit nicht zwingende gesetzliche 
Pflichtversicherungsvorschriften entgegenstehen. 
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Wiedereinschlussklausel  
„Bedrohliche übertragbare Krankheit in der Verkehrshaftungsversicherung“ 

 
 

1 Versichert ist in Abweichung von Ziffer 1 der Klausel für den 
Ausschluss von Schäden durch eine bedrohliche übertrag-
bare Krankheit in der Verkehrshaftungsversicherung und 
nur im Rahmen der Bestimmungen des Versicherungsver-
trages die verkehrsvertragliche Haftung des Versicherungs-
nehmers als Auftragnehmer eines Verkehrsvertrages mit 
folgenden von den betragsmäßigen Begrenzungen der Ver-
sicherungsleistung abweichenden Summen je Schadenfall:  

 
 bei Güterschäden auf 1.250.000 EUR, bei Güterfolge- und 

bei reinen Vermögensschäden auf 250.000 EUR 

2 Begrenzung der Versicherungsleistung je Schadenereignis 
/ je Versicherungsjahr 

 
2.1  Der Versicherer leistet höchstens 1.250.000 EUR je Scha-

denereignis. 
 
2.2  Die Höchstersatzleistung des Versicherers beträgt für alle 

Schadenereignisse der versicherten Verkehrsverträge ei-
nes Versicherungsjahres 2.500.000 EUR. 

3  Der Wiedereinschluss in Ziffer 1 kann jederzeit in Textform 
gekündigt werden. Die Kündigung wird 7 Tage nach Zu-
gang wirksam.  

 
4  Der Wiedereinschluss in Ziffer 1 gewährt keinen zusätzli-

chen Versicherungsschutz über die sonstigen Bestimmun-
gen dieses Versicherungsvertrages hinaus. 

 


